
Amtliche Publikation

Erneuerungswahl der Mitglieder der Gemeindebehörden 
für die Amtsdauer 2026 – 2030 vom 8. März 2026; provi-
sorische Wahlvorschläge und Ansetzung 
2te Frist 
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 2. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl der 
Mitglieder der Gemeindebehörden innert der festgesetzten Frist folgende Wahlvor-
schläge eingereicht worden:

Gemeinderat (4 Mitglieder und Präsidium)
Name, Vorname Geb.

jahr
Beruf Adresse Bisher / 

Neu
1. Flisch, Marcel 1972 Polier Untere Landstr. 12, 

8489 Ehrikon
bisher

2. Kleiner Gabriela 1961 Leiterin Schulverwal-
tung

Unterdorfstr. 11
8489 Wildberg

neu

3. Kreienbühl Lorenz 1970 Projektleiter Sunnhaldestr. 11
8489 Wildberg

neu

4. Pfenninger Esther 1960 Schulleiterin Hintereggenweg 2 
8489 Wildberg

bisher

Präsidium des Gemeinderates 
1. Pfenninger Esther 1960 Schulleiterin Hintereggenweg 2 

8489 Wildberg
neu

Primarschulpflege Wildberg (5 Mitglieder und Präsidium) 
Name, Vorname Geb.

jahr
Beruf Adresse Bisher / 

Neu
1. Cerlito Valerio 1983 Leiter Einkauf, Real 

Estate
Pfarrwiese 13
8489 Wildberg

neu

2. Deininger Annelies 1986 Dipl. Pflegefachfrau Dorfstr. 10
8489 Schalchen

neu

3. Diener Melanie 1992 Fachfrau Betreuung 
Kind, Langzeit-
pflege

Ausserdorfstr. 27
8489 Wildberg

neu

4. Häfliger Patrick 1975 It-Systemingenieur, 
Dozent ICT

Unter Landstr. 10 
8489 Ehrikon

neu

5. Lutz Simon 1986 Bauführer Rikonerstr. 6
8489 Wildberg

bisher

6. Martin Pierre-Yves 1968 Dozent Pädoagogi-
sche Hochschule

Pfarrwiese 21
8489 Wildberg

neu

7. Zöbel Eva 1961 Kaufm. Angestellte Ausserdorfstr. 3
8489 Wildberg

neu



Präsidium der Primarschulpflege Wildberg
1. Häfliger Patrick 1975 It-Systemingenieur, 

Dozent ICT
Unter Landstr. 10 
8489 Ehrikon

neu

2 Martin Pierre-Yves 1968 Dozent Pädoagogi-
sche Hochschule

Pfarrwiese 21
8489 Wildberg

neu

Rechnungsprüfungskommission (5 Mitglieder und Präsidium)
Name, Vorname Geb.

jahr
Beruf Adresse Bisher / 

Neu
1. Affeltranger Daniela 1981 Kauffrau Hauptstrase 1

8489 Wildberg
neu

2. Bernhard Reto 1969 Betriebsprozess 
Techniker

Schulhausstr. 12
8489 Wildberg

bisher

3. Röthlin, Erich 1970 Eidg. dipl. 
Einkaufsleiter

Sunnhaldestr. 23, 
8489 Wildberg

bisher

4. Wüthrich Roger 1988 Leiter Controlling Pfahlmattstr. 12
8489 Ehrikon

bisher

5. Kein Wahlvorschlag

Präsidium der Rechnungsprüfungskommission 
1. Röthlin, Erich 1970 Eidg. dipl. 

Einkaufsleiter
Sunnhaldestr. 23, 
8489 Wildberg

bisher

Reformierten Kirchenpflege (5 Mitglieder und Präsidium)
Name,
Vorname

Geb.
jahr

Beruf Adresse Bisher / 
Neu

1. Dufner, Manuela 1974 Kundendienst-
beraterin

Bruggetweg 16, 
8489 Ehrikon

bisher

2. Fehlmann Kevin 1990 Finanzberater Luegetenstr. 9 
8489 Wildberg

bisher

3. Hartmann Kai 1977 Ingenieur Untere Landstr. 4
8489 Ehrikon

bisher

4. Tramm, Imke 1969 Hauswirtschaftliche 
Betriebsleiterin

Sunnhaldestr. 21, 
8489 Wildberg

bisher

5. Kein Wahlvorschlag

Präsidium der Reformierten Kirchenpflege 
1. Tramm, Imke 1969 Hauswirtschaftliche 

Betriebsleiterin
Sunnhaldestr. 21, 
8489 Wildberg

neu



Gemäss § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR, LS 161) wird eine neue 
Frist von 7 Tagen, bis spätestens am 4. Dezember 2025, 11.30 Uhr, angesetzt, innert 
welcher die Wahlvorschläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können 
neue Wahlvorschläge beim Gemeinderat Wildberg, Luegetenstrasse 3, 8489 Wildberg, 
eingereicht werden.
Wählbar in den Gemeinderat, die Primarschulpflege und die Rechnungsprüfungskom-
mission ist jede stimmberechtigte Person, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Wildberg 
hat (§ 23 GPR und Art. 4 der Gemeindeordnung). Als Präsidentin bzw. Präsident kann 
eine der Personen gewählt werden, die Sie als Mitglied des Gemeinderates, der Primar-
schulpflege oder der Rechnungsprüfungskommission wählen. 
Als Mitglied der reformierten Kirchenpflege ist jede stimmberechtigte, reformierte Person 
wählbar, mit Wohnsitz in Wildberg. Als Präsidentin bzw. Präsident der reformierten Kir-
chenpflege kann eine der Personen gewählt werden, die Sie als Mitglied der reformierten 
Kirchenpflege wählen.
Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, 
Beruf, Adresse, dem Zusatz "bisher", wenn die vorgeschlagene Person das Amt be-
reits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit (z.B. Partei, parteilos) zu bezeichnen. Je-
der neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde 
Wildberg unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigen-
händig unterzeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Per-
son kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen.
Formulare für Wahlvorschläge können während der Öffnungszeiten am Schalter der 
Gemeindeverwaltung bezogen oder auf der Website der Gemeinde bei der 
Wahlanordnung vom 2. Oktober 2025 heruntergeladen werden.
Sofern während der Frist von 7 Tagen die bereits eingereichten Wahlvorschläge nicht 
geändert oder zurückgezogen, oder keine neuen Wahlvorschläge eingereicht werden, 
erfolgt keine weitere Publikation der Wahlvorschläge. Stimmen die Wahlvorschläge nach 
Ablauf der siebentägigen Frist nicht mit den heute veröffentlichten Wählvorschlägen 
überein, werden die definitiven Wahlvorschläge am 11. Dezember 2025 erneut amtlich 
publiziert (§ 53 Abs. 4 GPR). 
Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 2. Oktober 2025 am Sonntag, 
8. März 2026 statt. Übersteigt die Zahl der Wahlvorschläge diejenige der zu besetzen-
den Stellen nicht, kommen nach dem Gesetz über die politischen Rechte gedruckte 
Wahlzettel zur Anwendung. Andernfalls wird die betreffende Wahl mit leeren Wahlzetteln 
und Beiblatt durchgeführt. 



Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, 
schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 
8330 Pfäffikon, bzw. bei der Bezirkskirchenpflege Pfäffikon, c/o Patrick Schwarzer, 
Beggingerstrasse 116, 8226 Schleitheim, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c 
Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG (LS 175.2). Die Rekursschrift muss einen Antrag 
und dessen Begründung enthalten.

Wildberg, 27. November 2025
Gemeinderat Wildberg
(wahlleitende Behörde) 


